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Allgemeine Auftragsbedingungen 
 
 
1. Geltungsbereich 
(1) Die Auftragsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen 
einem Auftraggeber und dem Auftragnehmer, soweit nicht 
etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder 
gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 
(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche 
Beziehungen auch zwischen dem Auftragnehmer und anderen 
Personen als dem Auftraggeber begründet, so gelten auch 
gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der 
nachstehenden Nr. 9. 
 
2. Umfang und Ausführung des Auftrages 
Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein 
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den 
Grundsätzen ordentlicher Kaufleute ausgeführt. Der 
Auftragnehmer ist berechtigt, sich zur Durchführung des 
Auftrages sachverständiger Personen zu bedienen. 
 
3. Mängelbeseitigung 
(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf 
Nacherfüllung durch den Auftragnehmer. Nur bei Fehlschlagen 
der Nacherfüllung kann er auch Herabsetzung der Vergütung 
oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen: Ist der 
Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines 
Handelsgewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts oder von einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen 
erteilt worden, so kann der Auftraggeber die Rückgängig-
machung des Vertrages nur verlangen, wenn die erbrachte 
Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne 
Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche 
bestehen, gilt Nr. 9. 
(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom 
Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden. 
Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen 
Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem 
gesetzlichen Verjährungsbeginn. 
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, 
Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen 
Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Auftragnehmers 
enthalten sind, können jederzeit vom Auftragnehmer auch 
Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Auftragnehmers 
enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, 
die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den 
vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Auftragnehmer 
vorher zu hören. 
 
4. Aufklärungspflicht des Auftraggebers 
(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem 
Auftragnehmer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle 
für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen 
rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des 
Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die 
Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der 
Tätigkeit des Auftragnehmers bekannt werden. 
(2) Auf Verlangen des Auftragnehmers hat der Auftraggeber die 
Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen 
Auskünfte und Erklärungen in einer vom Auftragnehmer 
formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen. 
 
5. Sicherung der Unabhängigkeit 
Der Auftraggeber steht dafür ein, dass alles unterlassen wird, 
was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Auftragnehmers 

gefährden könnte. Dies gilt insbesondere für Angebote auf 
Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu 
übernehmen 
 
6. Berichterstattung und mündliche Auskünfte 
Hat der Auftragnehmer die Ergebnisse seiner Tätigkeit 
schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung 
maßgebend. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von 
Mitarbeitern des Auftragnehmers außerhalb des erteilten 
Auftrages sind stets unverbindlich. 
 
7. Schutz des geistigen Eigentums des Auftragnehmers 
Der Auftraggeber steht dafür ein, dass die im Rahmen des 
Auftrages vom Auftragnehmer gefertigten Gutachten, 
Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und 
Berechnungen, insbesondere Massen- und 
Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet 
werden. 
 
8. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des 
Auftragnehmers 
(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des 
Auftragnehmers (Berichte, Gutachten und dgl.) an einen Dritten 
bedarf der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers, soweit 
sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur 
Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt. 
Gegenüber einem Dritten haftet der Auftragnehmer (im Rahmen 
von Nr. 9) nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 
gegeben sind. 
(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des 
Auftragnehmers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß 
berechtigt den Auftragnehmer zur fristlosen Kündigung aller 
noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers. 
 
9. Haftung 
Die Haftung des Auftragnehmers für Schadensersatz-
ansprüche jedweder Art wird hiermit ausgeschlossen. 
 
10. Stundensatz, Reisekosten, Spesen 
 

Andere Mitarbeiter . / Std. 180,00 € 

Spezielle Berater  . / Std.              230,00 €  

Associate Partner . / Std.              270,00 €  

Partner . / Std.              330,00 €  
 
zuzüglich 

• Tagesspesen EU: 120,00 € (ab Reisebeginn/Tag) 

• Tagesspesen Non-EU: 240,00 € (ab Reisebeginn/Tag) 

• Reisekosten pro gefahrenen Kilometer 0,75 € 

• Kosten für Parken in voller Höhe  

• Reisekosten per Taxi/Bahn/Flugzeug in voller Höhe 

• Hotelkosten in voller Höhe 

• Auftragsbedingte Sonderausgaben in voller Höhe 

• Monatliche Auslagenpauschale (bzw. pro Auftrag) für 
Telefon, E-Mail und Porto in Höhe von 2 % der 
Auftragssumme/Stundenanzahl 

 
Pauschalvereinbarungen bspw. für Workshops sind vorab zur 
Zahlung fällig. 
 

 

 

 
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
 


